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Amtsblatt
der

Regierung zu Düsseldorf.
M. 61. Düsseldorf, Samstag dm 14. November. 1863.

Nro Thronrede Seiner Majestät des Königs
bei der am 9. November c. geschehenen Eröffnung des Landtages der Monarchie.

Erlauchte, edle und liebe Herren von beiden Häusern des LandtagesI
Der Landtag der Monarchie ist in seiner letzten Sitzungsperiode vor Beendigung der Berathungen

über den SmatshausyaltS-Erat geschlossen und demnächst daö HauS der Abgeordneten ausgelöst worden,
weil ein befriedigendes Ergebniß weiterer Verhandlungen nach den an Mich gerichteten Erklärungen nicht
mehr erwartet werden konnte.

ES ist Mein dringender Wunsch, daß den zwischen Meiner Regierung und einem Theile der Lan-
deSvcrtretung entstandenen Zerwürfnissen ein Ende gemacht werde. Meine Königliche Pflicht gebietet
Mir, die Macht und die Rechte Meiner Krone nicht minder wie die verfassungsmäßigen Befugnisse der
LandeSvertretung hoch zu halten und zu schützen.

Ueber den Umfang und die Grenzen des an sich unbestrittenen Rechts der Landesvertretung zur Mit¬
wirkung bei der gesetzlichen Feststellung deS StaatShauöhalts-Etats haben sich entgegengesetzteAuiafsungen
geltenv gemacht. Um zur Ausgleichung derselben zu gelangen, wird Ihnen eine Borlage gemacht werden,
welche bestimmt ist, die Befugniss? der Regierung für den Fall, daß der Staatshaushalts-Etat nicht zuc
gesehliten Feststellung'gelangt, zu regeln und ver Befürchtung entgegenzutreten, daß Meine Regierung
in solchem Falle eine unbeschränkte Verfügung über die Staatsfonds ohne Rücksicht auf das Recht der
Landesvertrctung in Anspruch zu nehmen beabsichtige.

Ich habe aber nicht allein für die innere Wohlfahrt, sondern auch für die äußere Sicherheit deS
Staates Sorge zu tragen und muß in beiden Beziehungen auf Ihre Mitwirkung rechnen können.

Die neue Formation deS Heeres ist aus dem unabwerSlichen Bedürfniß hervorgegangen, mit der
gesteigerten Wehrkraft der Nachbarländer gleichen Schutt zu halten und den wirwschastlichen Interessen
der eigenen Bevölkerung durch gerechtere Vertheilung der gesetzlichen Wehrpflicht Rechnung zu tragen.

DaS Heer ist auch nach der Reorganiiation, wie Ich dies schon im Jahre >W0 an dieser Stelle
ausgesprochen, daS Preußische Bolk in W ffen, und zwar in größerer Wahrheit, wie zuvor, denn wäh¬
rend die verstärkte Organisation der Linien eine Erleichterung der älteren Landwehrklasscn möglich macht,
ist die Gesammtstärle der Landwehr unverändert geblieben. Diese Formation hat sich in den verflossenen
Iahren auf Grund der Bewilligungen beS Landtages während ver Sitzungsperioden von 1860 und 16K1
zu einer dauernden StaatSeinrichtung ausgebildet, deren Bestand ohne bedenkliche Gefährdung der wich¬
tigsten Interessen des Landes nicht mehr in Frage gestellt werben kann. Die Erkenntniß dieser Gefahr
legt mir vie Pflicht aus, -Meine nach der Verfassung erforderliche Zustimmung nur einem solchen Staats-
h auöhalts-Etat zu ertl eilen, durch welchen die Erhaltung ver bestehenden Heereseinrichtung sicher gestellt wirv.

Um den gesetzlichen Abschluß dieser Angelegenheit endlich herbeizuführen, wird Ihnen der umgear¬
beitete Entwurf eines Gesetzes über die Verpflichtung zum Kriegsdienst vorgelegt werden.

ES ist seither die Erwartung in Erfüllung gegangen, daß die Durchführung der Reorganisation deS
HeereS in den Finanzkräften deS Staates kein Hinderniß findet.

Die Einnahmen sind, wie bekannt, im vorigen Jahre so ergiebig gewesen, daß sie nicht nur zur
vollständigen Dickung der Staats-AuSgaben ausreicht, sondern auch noch einen beträchtlichen Ueberschuß
geliefert haben, über veisen Verwenvung Ihnen Vorschläge zugehen werben. Zu gleichen H ossnungen
berechtigen au h vie diesjährigen StaatS-Em-ahmen; sie werden, so weit dies jetzt zu übersehen ist, aus¬
reichende Mittel bieten, sämmtliche Staats-AuSgahen dieses Jahres ohne Rückgriff auf den Staatsschatz
zu decken.

Meine Regierung wird Ihnen den StaatshaushaltS-Etat für daS lausende Jahr mit einem Nach-
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trage unverzüglich vorlegen. In dem StaatShauShaltSMat für daS Jahr 1864, welcher ebenfalls als.

bald zu Ihrer Prüfung gelangen wird, ist zwar väs schimbar vorhanden« Deficit noch nicht beseitigt!
derselbe l efert jevoch den erfreulichen Beweis, daß die Staus- Einnahmen, ohne die bewährten Grund¬

sätze bei der Peranschlaguna zu verlassen, in erheblichem Maße haben böher angenommen weiden kön¬

nen, und die Mittel dadbiesen Metzden in allen VerwaltungSzweigen zflhlrejche neue Bedürfnisse zu be¬
st lcdigen.

Die Veranlagung der neuen Grund- und Gebäudesteucr ist gegenwärtig so weit gefördert, daß
der Absch uß derselben brS zum Anfang deS JakreS 1865 sicher in Aussicht genommen werden darf. Die

hieraus zu erwartenden Mehr-Einnahmen werden <demn«ächst die Mittel gewähren, den Staatshaushalts,

Eiar für das Jihr 1865 odne Defizit abzuschließen

Die allgemeinen Rechnungen über den Staatshaushalt der Jahre 1S59, 1860 und 1861 werden

Ihnen zur Genehmigung der Etüts-Ueberjchreilungen und Ertheilung der Techarge und ebenso em Gesetz.

Entwurf zur Feststellung der Einnadmen und Ausgaben deS Jahres >862 als Grundlage für die allge¬
meine Rechnung dieses Jahres vorgelegt werden.

Der wirihschastliche Zustand deS Landes ist befriedigend. Durch eine gesegnete Ernte wird die

Lage der arbeitenden Klassen erleichtert, und die Bodencultur ist bei der zunehmenden Strebsamkeit der
Landwirths in erfreulichem Fortschreiien begriffen. Die Gewerbthätigkeit hat sich gehoben und an Gelegen¬

heit zu lohnender 'Arbeit hat eS nicht gefehlt. Auch der Verkehr auf den Eisenbahnen ist m stetiger

Eniwjckclung geblieb n. Meine Regierung ist unablässig bemüht, für die weitere Ausdehnung dieses Koni-

mnnikglionsmitl^lS Sorge zu tragen. Während die Schi nenverbindung mit Neuvorpommern kürzlich er,

öffnet worden, sind andere gleich wichtige Linien in baulichen Angriff genommen, und eS werden Ihnen

wegen Herstellung neuer Bahnen Vorlagen gemacht werden.
Die Verhandlungen über die Fortsetzung des Zoll-Vereins sind zwischen den Vereins-Regierungen

eröffnet werd.n.

Mune Regierung festhaltend an der Handels - Politik, welche sie in vollem Einklänge mit der
Landeöverlretung befolgt, ist in diese Bei Handlungen mil dem ernsten Bestreben eingetreten, das Band,

welch S die materiellen Interessen deS größten Theils von Deutschland umichließt, unter Aufrechihaltung
des mit Frankreich geschlossenen Vertrages von Neuem zu befestigen und demnächst, sobald der Zoll-Verein

in seinem Fortbestand gesichert sein wird, seine Begehungen z i dem österieichischen Kai>erstaate zu regeln.
Die Gencssenlchafien, welche die Förderung der wirthschaflichen Verhältnisse der Arbeiter be,

zwecken, bedürfen zur vollen Entwickelung ihrer gemeinnützigen Wirksamkeit der gesetzlichen Feststellung

ihrer RechtSveibältnisse. Meine Regierung ist mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetzentwurfes

beschäftigt. ^
Die in der letzten Sitzungsperiode unerledigt gebliebenen Entwürfe von Gesetzen über die Rechts,

Verhältnisse gew sser Altien-Gesellsr os'en und der Seeleute, sowie die provisorischerlassenen Verordnungen
wegen Abänderung des Zolltarifs und zur Verhütung deS Zusammenstoßens der Schiffe auf der ^ee
weiden Gegenstand ihrer Beratbungen werden.

Um der von der Tagespr.sse in gefahrdrohender Weise geförderten Aufregung im Lande entgegen,

zuwirken, hat eine provisorische Verordnung gegen derartige Ausschreitungen aus Grund deS Art. 6^ der

VersassungS - Urkunde erlassen werden müssen. Diese Verordnung irird mit einem Gesetzentwurfe wegen

Abänderung einiger Bestimmungen deS PreßgesetzeS und des Strafgesetzbuches Ihnen zur verfassungs¬

mäßigen Beschlußnahme vorgelegt werden.
Die aus Wiederherstellung des srüheren Königreichs Polen gerichteten aufständischen Bewegungen

haben die Rube unserer GrenzprovinM, bedroht. Wir dürfen uns Glück wünschen, daß die von Mir

angeordnete.Truppen-Ausstellung und daö kräftige Auftreten Meiner Behörden Preußen vor ernsteren

Nachtheilen bebüter haben

Der.deutsche Bund hat beschlossen, im Wege der Crecution diejenigen bundeSrecktlichen Forderungen

zur Geltung zu bringen, welchen die Regierung Seiner Majestät deS Königs von Dänemark in Beneff

der Hirzvglhümer Holstein und Lauenburg bisher nicht genügt hat, oder bis zum Eintritt der Erekution

nicht genügen wird. Im stall eines den ^r.kutionSZruppen überlegenen Widerstandes ist die Mitwir¬

kung Preußischer und Oesterreichischer Str>,ükräsle in Aussicht genommen. Sollte dieser Fall einireten

und die Verwendung außerordentlicher Mittel erheijch^n, so wird Meine Regierung dem Landtage deshalb

die erforderlichen Verlagen machen.
Von dem bisherigen Verlauf der Verhandlungen über die von der Kaiserlich Oesterreichischen Re,

Hinung angeregte Bundes-Reform wird Meine Regierung dem Landtage Mittheilungen zugehen lassen. Ich
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bade die Mängel der bestehenden Bundesverfassung niemals verkannt, aber zu ihrer Umgestaltung weder

ven gegenwärtigen Moment noch die eingeschlagenen Wege für richtig gewählt halten können. Tiif werde
eS bedau rn, wenn die von Mir gegen meine Bundesgenossen ausgesprochene Befürchtung sich b^wihr-

"beiten sollte, daß die Schwächung deS Vertrauens, dessen die Bundes - Einrichtungen zur Erfüllung ihrer

^irecke bedürlen, und die Unterschägung der Vortheil.', welche sie den Mitgliedern d-s Bundes in der

gegenwärtigen Lage Eurepa'S gew,ihren, das alleinige Ergebniß von Resormver suchen sein würden, welche
ohne Bürgschaft deS Gelingens unternommen wurden. Diese Bürgschaft aber kann nur selchen Reformen
beiwohnen, welche in genchter Vertheilung deS Einflusses nach dem Verhältnisse der Macht ?inv der Leistun¬

gen, dem preußisch'« Staate die ihm in Deutschland gebührende Stellung sichern. Dies gute Recht Preu»

ßcnS und mit ihm die Macht und die Sicherheit Deutschlands zu wabrcn, sehe Ich als Meine heilige Pflicht an.
Meine Herren! Wir stehen ii.einer bewegten Znt, vielleicht an der Schwelle einer bewegteren Zu¬

kunft. Um so rringender richte Ich an Sie die Aufforderung, an die Lösung unserer' inneren Fmgen
nit dem ernsten Willen der Verständigung heranmtreten. — Das Ziel kann aber nur dann erreicht wer¬

den, wenn die für die Preußische Monarchie unentbeirliche Macht d>s Königlichen Regiments ungeschwächt
Ehalten wird und Ich von Ibnen bei Ausübung Ihrer verfassungsmäßigen Rechte in der Erfüllung

keiner landesherrlichen Pflichten unterstützt werde.

Gemeinsam haben wir für die Ehre unr> daS Wohl deS Vaterlandes zu wirken. Dieser Aufgabe

lnd meine Bestrebungen unwandelbar und ausschliei-lich gewidmet und in uneischütlertem Vertrauen auf

ie Treue Meines Volkes hoffe ich dieselbe so zu lösen, wie Ich cS vor Gott verantworten kann.

Inhalt der Gesetzsammlung.
Nro- HAK!». Das zu Berlin am 2-t. Oktober 1 63 ausgegebene 36ie Stück der Gesetzsammlung

nthält unter: Nr. 577l. Alkrhöchster Erlaß vom 9. September 1863, betreffend die Verleihung der

fiskalischen Vorrechte für den Bau und die Unterhaltung der KreiS-Ctaussee von Wetteringen bis zur

Münster-Glanerbrücker Staatsstraß e in der Richtung auf Metelen, und von Borghorst nach EmSdetten

im Kreise Steinfurt Regierungsbezirks Münster. Nr. 5772. Allerhöchster Erlaß vom 28. September 1863,

betreffend die Ausdehnung dlS Bezirks der Handelskammer für die Bürgermeistereien Essen, Werden und

Kct wig auf den noch übrigen ?hnl deS Kreises Essen, nämlich auf die Bürgermeistereien Altenessen,
Steele und Borbeck. Nr. 5773. BestatigungS - Urkunde, betreffend die Veräußerung deS Magdeburg-
Wiitenbergeschen Eisenbabn-UnteruebmenS an die Magdeburg-Halbcrstädter Eisenbalngesellschaft, die Auf¬

lösung der Magdeburg-Wittei'btrgeschen Eistnbahnaesellschast und einen Nachtrag zum Statut der Mäg¬

deburg Halberstädter Eisenbahngesellschaft. Vom 28, September l863. Nr. 5774. Bekanntmachung der

Ministerial Erklärung, betreffend die Ergänzung der Militair - Durchmarsch- und E>apven - Konvention

zwischen Preußen und Großherzoatbum Hessen vom 8. u. 9 Oktober 1861. Vom 9. Oktober 1863. Nr.
5775 Bekanntmachung der Mnisterial Erklärung, be reffend die Gleichstellung der Königlich Preußischen

und der Herzoglich Anhaltischen Unterthanen in dem gesetzlichen Schutze der Warenbezeichnungen. Vom
9. Oktober 1863.

Verordnungen und Bekanntmachungen der Centralbehörden.
Nro. H4KK' Auf Ihren Bericht vom 15 Sept, d. I. ertbeile Ich den hierbei zurückfolgenden anderwei-

tiaen Vorschriften für die Berg-Akademie zu Berlin, unter Aufhebun i der unter dem l. September 186V.

bestätigten, hierdurch Meine Genehui'gung. Berlin, den 28. September 1863. gez. Wilhelm.

An den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. gegengez. Graf von Jtzenplitz.

Vorschriften fstr die Königliche Berg-Akademie zu Berlin.

Zweck der Akademie 8 t. Die Königliche Berg-Akademie in Berlin hat ^den Zweck, den¬

jenigen, welche sich im Berg-, Hütten, und Salinenwefen auSlilden wollen, Gelegenheit zur^ Erwerbung,
der erforderlichen Fachkenntnisse zu geben.

Leitung und Verwaltung. 8. 2 Der vom Könige eryannle Direktor' führt die Lciung

der Berg-Akademie. Dieselbe ist d m Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten unterge-

orvnet. Die Kassen- und Büreaugeschäfte werden von Beamten der Minifterial-Abtheilung für daS Berg.,
Hütten, und Salinenwefen wahrgenommen.

Kuratorium. 8-3. DaS Kuratorium der Akademie besteht ,auS fünf, von dem Könige er¬

nannten Mitgliedern. Dgsselbe hat bei den organischen Einrichtungen bei de: Feststellung de5 Lehrplr-

neS, sowie bei d r Anstillung der Docenten mitzuwirken.

Obliegenheiten de s Direktors. 8.4. Außer der allgemeinen^ Leitung der Lehranstalt
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liegt dem Direktor im Besonderen ob: 1, Die Ertheilung der Erlaubniß zumBesuche der Akademie, »ach
Maaßgabe der Bestimmungen in 10—12; 2 die Überwachung des planmäßigen Ganges der

Lebrvorträge und deS Unterrichts; 3. die CoiUrole über die Sammlungen und Lehrmittel, für welche zu¬
nächst die betheiligten Docenten verantwortlich zu machen sind, sowie über Instandhaltung der Lokale und

deS Inventariums; 4. die Ausstellung und Einreichung der Etats-Entwürfe; 5. die Anschaffung von

Utensilien, Mobilien und Lehrmitteln, und die Vollziehung der ZahluugS-Anweisungen an die Kaste in¬

nerhalb der Grenzen des Etats; K die Einreichung der Jahresrechnungen, die Bearbeitung und Eric,

diaung der Notaten und Monita; 7. die Eistatiung eincs Iahrekberichtes z 8. die Berufung der ordent¬

lichen Docenten zu Berathungen über den Lehrplan und andere den Unterricht betreffende Verhältnisse,
so oft dergleichen erforderlich sind, in der Regel aber halbjährlich einmal.

Ordentlicher Unterricht. §, S. Für die Hauptgegenstände des Unterrichtes werden ordent¬

liche'Docenten mit der Verpflichtung, bestimmte Vorträte zu halten und bestimmten Unterricht zu er¬

theilen, von dem Minister für Handel, bewerbe und öffentliche Arbeiten auf Vorschlag des Direktors

und gutachtlichen Bericht des Euratorinms angestellt.

Außerordentlicher Unterricht. K, 6. Außerdem kann der Direktor mit Zustimmung deS

Kuratoriums jedem ordentlichen Docenten der Berg-Akademie, jedem Professor uno Lehrer einer anderen

höheren Lehranstalt und sonstigen geeigneten Personen gestatten, Vorträge über hierher gehörige Gegen¬
stände zu halten.

Allgemeiner Lehrplan §. 7. Die Verlesungen an der Berg'Akademie dauern vom 15.

Oktober bis zum 15. August des folgenden JahreS. Zu Osteru finden dreiwöchentliche Ferien statt.

Lehrg eg ensti'.nde. Z. 8. Der ordentliche Unterricht umfaßt folgende Lehrgegenstänve: 1.

Bergbaukunde, 2. Salinenkunde, 3, Allgemeine Hüttenkunde, 4. Eisenhüttenkunde, 5. Mechanik, 6. Ma¬

schinenlehre, 7. Markscheide, und Meßkunst, 8. Zeichnen und Construiren, mit Vorträgen über Projec-

tions-Methoden und Schattcn-Eonstrukiioncn, 9. Repetitorien und Kolloquien über Mineralogie und Ae-

ognoste, 10. Repet.tonen uud Kolloquien über mathematische Disciplinen, It. Allgemeine chemische Ana¬

lyse, mit praktischen Arbeiten im Laboratorium, 12 Probirkunst auf trockenem und auf nassem Wege,

theoretisch und praktisch. Das specielle Verzeichniß der Leclionen und der dafür zu entrichtenden Hono-
rare wird halbjährlich bekannt gemacht.

Ausnahme der Studirenden. Z. 9 Die Erlaubniß zum Besuche der Akademie wird nach

Maaßgabe der Bestimmungen in HZ, 1t)—12. auf vorgängige, innerhalb der ersten vierzehn Tage jedes

Semesters unter Überreichung der erforderlichen Atteste anzubringende Meldung durch den Direktor er¬
theilt und auf deui Anmeidebogm vermerkt, welchen der Studirende bei dem Registraturbeamten der Aka¬
demie persönlich in Empfang zu nehmen hat.

Berechtigung zum Besuche der Akademie. H. 10. Zum Besuche der Akademie sind

berechtigt : 1) Diejenigen Berg-, Hütten» und Salinen-Beflissenen, welche sich dem Preußischen StaatS,

dienste widmen wollen; 2) die immatriculirten Studirenden der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität Hierselbst; 3. die immatriculirten Studirenden des Königlichen Gewerbe-Instituts.

Zulassung von Hospitanten, tz. 11. Außerdem ist der Direktor befugt, auderen Per¬

sonen den Besuch einzelner Vorträge zu gestatten. Die betreffenden Vorträge werden auf dem Anmel-
debozen namhaft gemacht.

Meldung zu den Vor trägen. F. 12. Die nach ZH 10. und 11. zugelassenen Studiren¬

den zeichnen diejenigen Vorträge, welche sie während des Semesters zu hören wünschen, tn vie dafür be¬

stimmte Columne des AnmeldebogenS ein und legen denselben alsdann dem Registrator der Akademie zur
Signatur vor.

§. 13. Demnächst, und längstens innerhalb vier Wochen nach Beginn des Semesters, erfolgt

die Zahlung der Honorare t§, 16) an die Kasse und die Vorlegung des Anmeldebogens (88 11. und
12), sowie die persönliche Meldung der Studirenden bei den Docenten.

s- 14. Kein Docent ist besugt, die Meldung eines Studirenden anzunehmen oder den Besuch der

.Vorträge und deS Unterrichtes zuzulassen, bevor nicht das Honorar gezahlt und darüber von der Kasse

auf dem Anmeldebogen quittirt, beziehungsweise die Stundung nachgewiesen ist.

Honorare. § IS, Die Vorlesungen und Uebungen werden theils gegen Honorar sprivstim),
theils unentgeldlich (pudlics) gehalten.

§. 16. Für vie zum ordentlichen Unterricht gehörigen Privat - Vorlesungen soll das Honorar auf

jede wöchentliche Lehrstund? 1'/, Thaltr — also beispielsweise bci einem wöchemlich Sstündigen Vortrage
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l7'/, Tbaler — pro Semester nicht übersteigen. Die Festsetzung der Honorare für den Zeichnen- Unter¬

richt und für die Arbeiten im Laboratorium bleibt vorbehalten.

Z, 17. Den Betrag deS Honorars für außerordemliche Vortrage setzen die Docenten im Einver-
Iständniß mit dem Enratorium fest, worüber der Kasse Nachricht zu geben ist Hierbei soll im Allgemeinen

Ider für die ordentlichen Vortrage angenommene Satz nicht überschritten werden.

§. 18. Das für den außerordentlichen Unterricht entrichiete Honorar wird deir betreffendem Leh-
»rern am Schlüsse des Semesters ausgezahlt.

Stundung. §. 19. In Fällen großer, durch Atteste öffentlicher Behörden nachzuweisender Be¬

dürftigkeit kann der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten auf Vorschlag des Direktors
^Inländern Stundung der Halste des Honorars für de» ordentlichen Unterricht bewilligen. Eine Stun¬

dung der Honorare für außerordentliche Lehrvorträge findet nicht statt.

Z. ?t>. Die Bewilligung der Stundung wird von dem Direktor auf dem Anmeldehogen beschei¬
nigt. Durch einen schriftlichen Revers übernimmt der Studirende alSdann die Verpflichtung, die gestun¬

deten Beträge spätestens in sechs Iahren nach dem Abgange von der Akademie an deren Kasse zu zahlen

Rückerstattung deS Honorars. §. Ll. Rückzahlung des Honorars erfolgt, wenn die

Zorlesungen nicht zu Stande gekommen, oder innerhalb der ersten Hälfte des Semesters abgebrochen, oder

lins eine andere als die angekündigte Zeit verlegt worden sind. Die Beträge müssen jedoch in den ersten

vier Monaten des laufenden Semesters bei der Kasse abgehoben werden, widrigenfalls der Anspruch auf

"iücke,stattung erlischt.

Zeugnisse. §. 22. Die Testate werden am Schlüsse jedes Semesters durch Eintragung in die

! dafür bestimmte Columne deS Anmeldebogens ertheilt. Auf Verlangen werden den Studirenden ZeugnisseInder den Besuch der Berg-Akademie durch den Direktor gegen Rückgabe des Anmeldebogensausgestellt.
Verordnungen und Bekanntmachungen der Königlichen Regierung.

Nro. R470 Durch Rescript der Herren Minister des Innern und für Haudel :c Ercellenzien zu
Zeilin vom 1. September c. M, d. I I ZlOI M. f. H. IV. S402 ist der unter der Firma „Rieder-

ländische Glas Versickerungs-Gefellschaft in Amsterdam domicilirten Altien-Gesellschaft die Eoucesslon zum

Geschäftsbetriebe in den Königl. Preußischen Staaten ertheilt worden. Zu General - Bevollmächtigten
5er Gesellschaft sind die Herren I. Degraa Ä Eo. zu Cöln ernannt. Indem wir solches hiermit zur

öffentlichen Kenntniß bringen, verweisen wir wegen des Wortlautes der Eonc.ssion und der Gesell¬

schaft^ Statuten auf die besondere Beilage zu dieser Amtsblatts-Nummer. Düsseldorf, den 27. Okt. l863.
Verordnungen und Bekanntmachungen anderer Behörden.

Nro. R47K. Es werden gegenwärtig abgefertigt: 1) die III. Personenpost von Wickratb nach
Narzweiler: aus Wickrath 9^ Abends; 2) die II. Personenpost von Viersen nach Kempen: aus Viersen

AbendS; 3) die II Personenpost von Süchteln nach Viersen: aus Süchteln 7^°° Abends; 4) die Per¬

sonenpost von Odenkirchen nach Dahlen : aus Ovenkirch^n 9 AbendS; 5) d e II. Personenpost von Rheydt
'nach Jüchen: aus Rbeydt-Stadt 9'^ Abends; die Personenpost von Viersen nach Burqwaldniel: aus

Niersen 10 AbendS; 7) die Personenpost von Honsberg nach Moers: auS Honsberg V. Post 7'° Äbds,

VI. Post 10^ AbdS.; 8) die II. Personenpost von Venlo nach Viersen: auS Venlo 5'" Abends: 9) die
personenpost zwischen Erkelenz und Kirchherten: aus Erkelenz 5''" AbendS, aus Kirchherten 5°^ Früh;

>0) die Personenpost zwischen Brügzen und Erkelenz: aus Brüggen 3 Früh , anö Erkelenz 5^° Abos.;

^ IN die IV. Botenpoft zwischen Änrath und Anrath-Bahnhof: aus Anrath 7^^ Abds, aus Anrath-Bahn¬

hof 9^^ AbdS.; 12) die U. Personenpost zwischen Breyell und Kempen: ans Breyell 5'° Abds; 13) die
Personenpost zwischen Kempen und Straelen: aus Straelen 6^ Früh und 4^ Nmitt.; 14) die Personen¬

post zwischen HülS und Kempen: aus Kempen 8'" AbdS. Düsseldorf, den 3. November 1863. Der Ober-
' "jost.Direktor: Fried erich.

Nro Die Personenpost zwischen Jüchen und Rheydt wird vom l, November c ab: aus

Küchen 95° Vm., 3'5 Nm,, ans Rheydt-Stadt 11^ Nm., 9 Ab. abgefertigt werden. Düsseldorf, den
sl. Oktober 1863. Der Over-Post-Direktor In Vertretung: Riesen.

Nro. In Folge der anderweilen Festsetzung des Ganges der Züge ans der Eleve-Kölner,
iowie aus der Aachen-Düsseldorf-Ruhrorter Eisenbahn treten mit dem t. November d> I. im diesseitigen

Dber-Postdircktions Bezirke nachstehende Post-EourS-Veränderunqen ein : 1) die Personm-Post zwischen

^.leve und Emmerich-Babnhos wird täglich 7mal wie folgt conrsiren: anö Cleve 6'" Fr., 9 Vm., !0'°

lZm., 1"° Nm, 4'° Nm-, 5-b Ab., 8'° Ab., aus Emmerich-Bhf. 5'° Fr., 6«' Fr., 11 Vm., 12 Milt., l
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Nm., 4^' Nm,, 11 M.; 2) Pzrson^npost zwischen Calcar und Goch: auS Ealcar 5'" Fr., 5" Ab, a»j

Goch 9^ Am, 8 ° Ab. ; 3) 'l^ersonenpost z-vNchm Cilcar und Keoelaer: aus Calcar 4^^ Nm.; 4> Per. I

sonenpest »wischen Keoelaer und Uetem: aus Kevelaer 8» Ab., aus Uedem 5"" Fr.; 5) Perirni'npost

zwiichen G ldern und L nten: aus Geldern g " Am, 5^" Ab, aus Xanien 4» Fl-., 4^ Nm.! 6) Perso-
nenpest znisch-n Gelkern und Aenlo: auS Geldern 5° ÄbauS Venlo 5'" Fr.; 7) Personenpost zwi¬

schen Aldckerk und Mocrs per Alupn : auS Moe-S 6'° Fr.; 8) Peisonenpost zwischen Aldeke^ku. MoerS

per Rbeuidt ; auS Alv.kerk 5" Ad.. auSMoeiS 10^" Am.; .9) Personenpost »wischen Kempen und Strae.

len : aus Kenpen 9" Am. , 8^" Ä.b, auS Ctraelur 6'» Fr., 5'» Ab. ; 10) Persrnenpost zw-ich-n Breycll
und »cmpen: aus Brepell 6^ Fr., d"° Ab., ouS Kempen 9'" Am., 4^ ?>m. ; II) Personenpcst zwischen

Greffrnlh und Hinsbeck: aus Gnffiath >0^ Am., 5^" Ab, aus Hinsbeck 6^° Fr', 4" Nm.; 12) Aerso-
nenpost zwischen Kempen und St. Zhönis: auS Kempen 8^ Ab., a»s Et. Thonis 7^ Fr.; 1Z) Perso-

nenpcst zwischen Hüls und Kempen: aus Hüls 7"° ^r., auS Kempen 8'° Ab.; 14) Personenpost zwischen

Biiiqwa-dniel und Kemven: auS Burgwaldniel 6°" Fr., aus Kewpm 5 Ab.; 15) Personenpost »wischen

^reselv.Babnhof uno VorS: l. Post auS Aorst 6^ Fr.; 16) Peisonenpost zwischen Lank und Osterath:
aus Lank 6" Fr., aus Osterath 9'° Ab. ; >7^ die Personenpost zwischen Dormaaen und yorrem wild

«ägiich 8mal wie folgt ccursiren: ans Dormagcn 7'° Fr , 7»^ Fr., 9 ° Am., 1^' Nm, 3 Nm., 5'° Ab.,
7-" Ab., 9'» Ab., aus Horrem 7"' Fr., 8°' Kr,. 10° Am., 2" Nm. 3" Nm., 6 Ab., 7^ A"., 9^° Ab.,

18) Peisonenpost zwischen.Odenknchen und Wegberg: auS Odenkirchen 3'» Fe., durch Wickcath 8^/9',
Am., in Wegberg 10^ Vm , 19) Personenpost zwischen Dahlm und Odenkirchen: aus Dablen 7'^ Fr.

aus Odenknchen 8^ Ab., durch Wickrath 7°'/8'^, durch Wickrath 8^/9" Ab., in Odenkirchen 8''^ in
Dahlen 9'^ Ab.; 20) Personenvost zwischen Garzweiler und Wickrath: aus Garzweiler 6'" Fr.-, 2^'^ Nm.,

6^' Ab., aus Wickralh 9'° Am., 4^" Nm.. 9 ° Ab. ; 21 > Personenpost zwi'chen Grevenbroich u. Rbeydt:

ans Grevenbroich 6^ Fr, 6^° Ab.; 2?) Personenpost zwischen Glehn und Rhevdt-Bahnbos: aus Glelm

3 Nni. ; 23) Personenpost »wischen Aenlo und Aiersen: I. Post aus Aenlo 4'^ Fr<; 2i) Personenpost

zwischen Kempen und Viersen : auS Kempen 6° Fr., Nm.; 25) Personenpost zwischen Diuken und
Aiersen : auS Dülken 3 Nm.; 26) Personenpost zwischen Homberg und MoerS. III. Post auS Homberg

3'° Nm , IV. Post aus Moeis 2 Nm.; 27) Botenpost zwischen Amalh und Anrath-Bahnhos: aus An¬

rät^ 7 » Fr , 10^ Am., 3" Nm.; 7°" A-'., aus Änraih-B,.hnbof 8 ' Fr., 11»' Am., 5° Ab., 9" Ab.
Düsseldorf, den 29. Okiober 1?6^. Der Ober-öost-Direktor. In Aerlretunq: Niesen.

9»ro. KK7A. Der dem Glasarbeiter Friedrich August Boeder, von hier am 11. Mäcz d. I. subNr.

143 eitheiUe, auf I Jahr gültige AuslandS-Reisepaß ist auf dem Markte, zu Meiderich verloren gegan¬

gen und wird daher hierdurch sür ungültig erklärt. Düsseldorf, cm 31. Ollober 1S63. Ter Ober-Bür¬
germeister: Hammers.

NroDie Eröffnung der gewöhnlichen Assisen im Bezirk deS König! Landgerichts zu Düs¬

seldorf für das jV Ouarl 1^63 wird h ermit aur Montag den 7. Dezember l86Z festgesetzt, und der

Herr Geheime Justiz und Appellaiiens-Gerichts-Rath von Ammon zum Präsidenten derselben ernannt.

Gegenwärtige Aerorrnung sell auf Betreiben des Königl, Herrn G'N'ral-Prokurators in der geseh'ichen

Form be an.ut gemacht werden, «öln, den 28. Oktober 1?6i, Der Erste Präsident des Königlich Rhci:

ni'chen AvpcllationS - Gerichtshofes: Broicher. Für gleichlautenden Auszug: Der Ober-Sekietair

W a l l r a s f.

^Nro Die Stever-Exckutorstelle bei der Königl. Steuerkasse zu Emmerich, welche den Be-
»iik ter Br germeistcreicn Emmerich, Ellen und Arass,lt umfaßt und mit der in den letzten Jahren ein

Einkommen ron 200 bis 300 Thlr. verbunden war, ist zu besetzen. Civilversorgungsberechtigte Perso¬

nen, welche die erforderlichen Kenntnisse im Lesen, «schreiben und Rechnen besitzen und auf die gedachte

S-elle reflekiiren, wollen sich unier Aorlegung ihrer Papiere bei dem Königl. Steuer-Empfänger H Eaesar
zu Emmerich baldigst persönlich od>>r in portofreien Briefen melden. Wesel, den 2. November 18K3. Der
Landrath des Kreises Rees: Dönhoff.

Nro. Durch Urtheile deS Königs. Landgerichtes zu Eleve vom 6. Oktober l863 wurden der

zu St. Hube.l wohnende Ackerer Gottfried Küthen junior und vom 28. Juli 1863 die zu Beckencamp,

Gemeinde Eapellen, wohnende gefchäftslose Elisabeth Schüren für interdicirt erklärt und ihre Bevormun¬

dung verordne!. Die Herren Notarien meines Amtsbezirks ersuche ich, der Aorfchrifi deS Art. 5l)1 deS k

B G. B. zu genügen. Eleve, den 4. November 1863. Der Ober-Prokurator: Buy.

Nro- Der Königl. Revier-?ergbeamte, Bergmeister Hausmann, hat snnen Wohnsitz von

Kkltwig nach Werden verlegt, was l ierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. DoUmunv, den

L9. Oktober »863. Königliches Ober»Berg-Amt.
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Äro Ät?« Ä u s z u g aus den, bet dem Königlichen Assisenhofe zu Düsseldorf erhangenen, im
ritten Q-actale deZ Jahres lSSZ r-chtSkcästig geworvenen Ueiheäen, welche in Gemäßheit deS Paragra-
hen 30 d-S Straf -Gesetzbuches bekannt gemacht wcrven. Düsseldorf, den 2. November 186Z. Der
der Prokurator : v Ammon.

Tag
des

Urtheils.
186»
Juli

10

tt

Namen, Stand, Alter, GeburtS,
und Wohnort der Verurtheilten.

Verbrechen. Erkannte Strafe.

W. -S pt.

29. Sept.

2. Oltob^

3. Oktob.

5. Oktob.

5^ Oktob.

7. Oktob.

9. Oktob.

l0. Oktob.

l4. Oktob.

t) Levy Philipp, 4l IZahre alt, Han
velSmann; geboren zu Ahlen, wohnend
zu Güvderath;

2) Wolf, Bernhard, 41 Jahre alt,
Strumpfweber, geb. zu Schelfen, wohnend
zu Mülsorthz

Brinkmann Ed., 33 Jahre alt, Commiö
geb. zu Elberselv, wohneitd zu^ Erzfeld;

Roß, Bernhard, 33 Jabre alt, Acker,
knechr, geb. zu Hoisten, zuletzt zu Holz-
büit^en wohnend;

Hacl stein, Änna Maria, Ehefrau des
Tagelöhners Ada,» Schmalbach, 4» Jahre
alt, geb zuNheurdt wohnend zu Ere eld;

Meuser, Johann Ävam, 27 Iihre alt,
Tagelöhner, geb zu Eorschenvrvtch, woy-
nenv zu kleinenbrotch;

Meyer, Joseph Hubert, 5l Jahre alt,
Kleldei macher, geb. zu Noermond, wod
nend zu Vrerjen;

Sommer, Hermann, 27 Jahre alt,
Kierbrauergeselle, geb. zu Münz, woh
nen zu Nueydt;

-LohmannS, Wilh^ Theod., 29 Jahre
alt, Pferdeknecht, geb. zu Belmen, woh¬
nend zu Garzweiler;

1) Wmgens, Catharina,^3 Jahrealt,
Ehefrau deS Nothgerbergesellen Franz
Kügelcken, ohne Gewerbe, geboren zu
He:fttlschoß, wohnend zu Eöln;

2) Greven, Gertrud, 54 Jahre alt.
Wittwe des Schreiners Krietrich Giezen,
Näherin, geboren zu Lergisch-Gladbach,
wohnend zu Eöln;

1) Weyers, Peter, 3l Jahre alt, Zie»
gelarb iter, geboren zu Geldern, woh¬
nend zu Cieseld;

2^> Wyers, Johann, 36 Jabre alt,
Ziegelarbeuer, g> boren zu Geleern, woh
nenv zU sErefeld;
Kensen, Hermann, 57 Jahre alt, Dach-
deckerqeseue, geboren zu Vilk, wohnend
zu Huden;

Naub, schwerer Dieb
itayl, letzterer bei Levy
im wiederholten Rüct-
falle.

Fälschung.

vorsätzliche Tödlung.

Kuppelei.

Schwerer Diebstahl und
V.riuch eures schweren
DtebstahlS.
Verbiethen
Sittlichkeit.

gegen die

DeSgleichen^

Desgleichen.

schwerer Diebstahl, be
Eatharma Wmg nS im
wiederholten Nückfalle.

Erpressung.

Verbrechen gegen die
iltUchkeit.

ZuchihauSstrafevon 17Jah,
ren gegen Levy, und von
l5 Jahien g->gen Wolf; Po,
lizeiautsicht für l0Jadre ge¬
gen jeden der beiden Ange¬
klagten ; -Kosten.
Zuchthausstrafe von 2 Jäh¬
ren, Gelvbußevon 10) Thl.,
event. 3 Zonale fernere
Zucht bausstrase; Kosten.
Lebenslängliche» Zuchthaus,
»rase; Kosten.

Zuchthausstrafe von 3 Iah»
ren; Polizeiaufsicht für 5
Jahre; Kosten.
Zuchthauestrafe von 5 Iah¬
en; Polizeiaufsicht für 10

Zahre; Kosten.
Zuchthausstrafe von 6 Iah,
ren; Kosten.

Zuchthausstrafe von 5 Iah,
ren; Kosten.

Zuchthausstrafe von 2 Jah¬
ren; Kosten..

Zuchthausstrafe von 5 Jah¬
ren. Polizeiaussicht für 10
^ahre gegen die Winqens;
Zuchthausstrafe von 2 Jah¬
ren , Polizeiaufsicht für 5
Jahre gegen die Greven;
lolidansche Verfälligung in
die K^stm.
Zuchti ausstrase von 5 Jah¬
re» , Polizeiaussicht für S
Jahre gegen jev.n der bei¬
den Ang klagten; Kosten so-
livarisch.

Zuchlhziisstrase von 2 Jah¬
ren ; Kosten.
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i UUH^ilS.

Namen, Alter, Stand, GeburtS-

und Wohnort der Verurtheilten.
Verbrechen. Erkannte Strafe.

12

13

14

15

1K

17

18

1e63

i4 Oktob

l5. Oktob,

>7. Oktob.

l9. Oktob.

??. Oktob,

Oitob

22. Oktcb.

19 22, Oktob,

20^. Oktob.

Maubach, Peter Joseph, 29 Jahre alt,

Korbmacher, geboren und wohnend zu
Kleinenbrvich;

Thienen, Johann Nepomuck, 63 Jahre

al>, Ärunncnmacherj, geboren zu Weve-

linghoven, woynend zu Aldenhoven;

1) Dahmen, Heinrich, 26 Jahre alt,

Seidkilweber, geboren und wohnend zu
Äladbach;

2) Dahmen, Joseph, 22 Jahre alt,

Färber, geboren und wohnend zu Olav-
bach;

3) Antweiler, Michael, 4g Jahre alt,

Ausrufer , geboren und wohnhaft zu
Madbach;

4) Messen, Johann, 22 Jahre alt,

Müller, geboren zu Titz, wohnend zu¬

letzt zu Valvien in Belgien;

Schmi lzer, Josephs 29 Jahre alt, Dach¬

decker. geboren zu Teveren, wohnend zu
Anrach;

iilünsch, Wilhelm, 30 Jahre alt, Acke¬

rer, geboren unv wohnend zu Ropen-

stall;

Zons, Wilhelm, 3 l Jahre alt, Maurer-

handlanger, geboren zu Benrath, woh¬

nend zu Flingern;

Schwieres,Katharina, 25 Jahre alt,

Tagelöhnerin, geboren zu Unterbach, woh¬

nend zu Richrath;

Verbrechen gegen die
Sittlichkeit.

Desgleichen.

Schwerer Diebstahl,

schwere Hehlerei.

Meineid.

Schwerer und leichter
Diebstabl im wiederhol,

teu Rückfalle, uild Ver-

leitungS - Versuch zum
Meineibe.

QuaUfizirter Diebstahl.

Diebstahl im wiederhol¬

ten Mcksalle. Führung
eines ihr nicht zukom¬
menden NamenS.

Diebstahl im wiederhol¬

ten Rücksalie.

Zuchthausstrafe von 4 Jah¬
ren; Kosten.

Desgleichen.

Zuchthausstrafe van 3 Iah- ^
ren, Polizeiaufsicht für 5
Jahre; Kosten.-

Zuchthausstrafe von 2 Jah¬

ren und K Monaten, Polizei- ^
aufsicht für 5 Jahre; Kosten,

Zuchthausstrafe von 3 Jah¬

ren , Polizeiaufsicht für 5
Jahre; Kosten

Zuchthausstrafe von 2 Iah-1

ren, Polizeiaufsicht für s l
Jahre; Kosten.

Zuchthausstrafe von 2Jah-s
ren; Kosten.

Zuchthausstrafe von 6 Jahr!

ren, Polizeiaufsicht für lös
Jahre; Kosten.

Zuchthausstrafe von 2 Iah.

ren, Polizeiaufsicht für Sj
Jahre; Kosten

DeSglzichen.

Zuchthausstrafe von 2 Jah¬

ren , Polizeiaufsicht für 5!
Jadre; Kosten.

Zuchthausstrafe von 2 Jah^
ren; Kosten.

Pefch, Peter, 48 Jahre all, Maurer,

geboren zu Dahlen, wohnend zu Glad-
bach;

Holz, Wilhelm, 42 Jahre alt. Weder Meineid,

unv Obsthändler, geboren zu Giesenkir-

chen, wohnend zu Ähren;

Für die Richtigkeit dieser Auszüge, welche dem Herrn Ober-Prokurator ertheilt werden. Düssel,

dorf den 27. Okiober I8K3, Der Ober-Sekrerair: Thiery.

Nro Bauführer Carl Theodor Wilhelm Housselle ist als Feldmesser vereidigt.

P ersonal-Chroni k.

Ar». KAAt' Zimmerer Eberhard Herker zu Nuhrort ist nach bestandener Prüfung daS Oua,

lisikaliviis-Aueft ^um felbststänbigen Betriebe seines Gewerbes ertheilt worden
skro Dem Maurer August Vtedt zu (^fsen ist nach bestandener Prüfung das Qualisika,

tionS-Attest zum selbstständigen Betriebe seines Gewerbes ertheilt worben. (Hierbei eine Beilage).
Redigirt im Bureau der Kömglichen Regierung, — Düffeldorf, Hof-Buchdruckerei von H. Anß
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